
 

 

 

 

 

Klarheit geschaffen: Ab 1. Januar 2015 gilt 

nur noch die elektronische Gesundheitskarte 

 

Berlin, 15. August 2014 – Ab dem 1. Januar 2015 gilt 
ausschließlich die elektronische Gesundheitskarte (eGK) als 
Berechtigungsnachweis für die Inanspruchnahme von 
Leistungen. Darauf haben sich die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV), die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) und der GKV-Spitzenverband geeinigt. 
Die „alte“ Krankenversichertenkarte (KVK) kann noch bis Ende 
dieses Jahres verwendet werden. Danach verliert sie definitiv ihre 
Gültigkeit – unabhängig von dem aufgedruckten Datum.   

 

„Es ist für alle Beteiligten gut, dass nun endlich Klarheit herrscht. 

Insbesondere war uns wichtig, dass die Ärzte die Sicherheit haben, 

auch noch im vierten Quartal dieses Jahres über die „alte“ 

Krankenversichertenkarte abrechnen zu können“, betonte der KBV-

Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Gassen.  

„Durch die gefundene Verständigung haben Krankenkassen, Ärzte und 

Zahnärzte gemeinsam einen wichtigen Schritt auf dem Weg in die 

Telematikinfrastruktur gemacht“, sagte die Vorstandsvorsitzende des 

GKV-Spitzenverbandes, Dr. Doris Pfeiffer.  

Auch der Vorsitzende des Vorstands der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer, 

begrüßte die Einigung der Selbstverwaltungspartner: „Der vereinbarte 

Termin und die eindeutige Regelung zum Gültigkeitsende der KVK 

schaffen die nötige Planungssicherheit, die für die weitere Umsetzung 

dieses ambitionierten Projekts benötigt wird.“ 

 

Die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte können ihre Leistungen 

noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres im Rahmen einer 

Übergangsregelung über die alte Karte abrechnen. 

 

 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV):  
Die KBV vertritt die politischen Interessen der rund 153.900 niedergelassenen und 
ermächtigten Ärzte und Psychotherapeuten auf Bundesebene. Sie ist der Dachverband der 
17 Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), die die ambulante medizinische Versorgung für 
70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland sicherstellen. Die KBV schließt mit den 
gesetzlichen Krankenkassen und anderen Sozialversicherungsträgern Vereinbarungen, 
beispielsweise zur Honorierung der Ärzte und zum Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Krankenkassen. Die KVen und die KBV sind als Einrichtung der ärztlichen Selbstverwaltung 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Mehr Informationen im Internet unter: www.kbv.de. 
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Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV): 
Die KZBV vertritt die Interessen der knapp 54.000 Vertragszahnärzte in Deutschland. Sie ist 
die Dachorganisation der siebzehn kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die die zahnärztliche 
Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sicherstellen. Die KZBV hat 
den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Als Einrichtung der zahnärztlichen 
Selbstverwaltung verhandelt sie mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
Vereinbarungen zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung und zur 
Honorierung der Zahnärzte. Mehr Informationen im Internet unter www.kzbv.de. 
 
Der GKV-Spitzenverband:  
Der GKV-Spitzenverband ist der Verband aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Als 
solcher gestaltet er den Rahmen für die gesundheitliche Versorgung in Deutschland; er vertritt 
die Kranken- und Pflegekassen und damit auch die Interessen der 70 Millionen Versicherten 
und Beitragszahler auf Bundesebene gegenüber der Politik, gegenüber Leistungserbringern 
wie Ärzten, Apothekern oder Krankenhäusern. Der GKV-Spitzenverband übernimmt alle nicht 
wettbewerblichen Aufgaben in der Kranken- und Pflegeversicherung auf Bundesebene. Der 
GKV-Spitzenverband ist der Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß § 217a SGB V. 
Mehr Informationen im Internet unter: www.gkv-spitzenverband.de. 
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